
 

 

B E S C H L U S S  

 

aus der Niederschrift über die 9. Sitzung – Wahlperiode 2020/2025 – 

des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur 

vom 18. April 2023 

 

 

 

Öffentliche Sitzung 

 

3) Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Erhebung von El-

ternbeiträgen für die Teilnahme von Kindern an der "Offenen Ganz-

tagsschule im Primarbereich" vom 24. Juni 2020 

578-2020/2025 

  

Sachverhalt: 

Gemäß der Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen zu gebundenen und offenen 

Ganztagsschulen sowie außerunterrichtlicher Ganztags- und Betreuungsangebote im 

Primarbereich und in der Sekundarstufe I können die Schulträger ab dem 1. August 

2023 Elternbeiträge bis zur Höhe von 221,00 Euro pro Kind und Monat erheben. Dar-

über hinaus ist der Schulträger ab dem 1. August 2024 berechtigt, die monatlichen El-

ternbeiträge jährlich zum Schuljahresbeginn um jeweils 3 v. H. zu erhöhen.  

 

Die Elternbeitragssatzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Erhebung von Eltern-

beiträgen für die Teilnahme von Kindern an der „Offenen Ganztagsschule im Primarbe-

reich“ (OGS) wurde in der Höhe letztmalig zum Schuljahr 2018/19 angepasst. Auf eine 

bereits zu diesem Zeitpunkt bestehende Möglichkeit, die Elternbeiträge jährlich um 3 v. 

H. anzupassen, wurde bis Dato verzichtet. 

 

Die Elternbeitragstabelle stellt sich aktuell wie folgt dar:  

 

Einkommensgruppe Jahreseinkommen Euro Monatliche Elternbeiträge 

Euro 

1 bis 16.000,00 15,00 

2 bis 26.000,00 40,00 
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3 bis 39.000,00 80,00 

4 bis 52.000,00 110,00 

5 bis 65.000,00 150,00 

6 über 65.000,00 185,00 

   

Aufgrund der gestiegenen Anmeldezahlen zu den Angeboten der OGS zum Schuljahr 

2023/24 und mit Blick auf den anstehenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz 

im Jahr 2026 hat die Verwaltung nach Abstimmung mit dem Träger an den beiden 

Standorten in Elmpt und Niederkrüchten jeweils die Errichtung einer zusätzlichen 5. Be-

treuungsgruppe eingeplant. Hierdurch entstehende weitere Zuschussbedarfe können 

vom Schulträger über die Elternbeiträge finanziell kompensiert werden. Da auch die 

Trägerkosten für den Betrieb der OGS insgesamt stark gestiegen sind, würde unter Be-

rücksichtigung der Landeszuschüsse und des Elternbeitragsaufkommens ohne eine 

Anpassung der Elternbeitragssatzung ein Zuschussbedarf in Höhe von insgesamt ca. 

146.000,00 Euro pro Schuljahr für beide Standorte zusammen entstehen. Mit Blick auf 

die Ergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung schlägt die Verwaltung daher vor, die 

Elternbeitragstabelle in der Satzung wie folgt zu fassen: 

 

Einkommensgruppe Jahreseinkommen Euro Monatliche Elternbeiträge 

Euro 

1 bis 16.000,00 0,00 

2 bis 26.000,00 45,00 

3 bis 39.000,00 90,00 

4 bis 52.000,00 125,00 

5 bis 65.000,00 170,00 

6 bis 78.000,00 210,00 

7 über 78.000,00 220,00 

 

Des Weiteren beinhaltet der Entwurf der Satzungsänderung nun die Regelung, dass 

sich die Elternbeiträge zukünftig – kaufmännisch gerundet – um 3 v. H. jeweils zum 1. 

August eines Schuljahres, beginnend ab dem 1. August 2024, erhöhen.  

 

In der nachstehenden Tabelle sind die Veränderungen dargestellt:   

 

Einkommensgruppe alt neu Differenz Steigerung in v. H. 

Stufe 1 bis 16.000,00 € 15,00 € 0,00 €   
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Stufe 2 bis 26.000,00 € 40,00 € 45,00 € 5,00 € 12,50 

Stufe 3 bis 39.000,00 € 80,00 € 90,00 € 10,00 € 12,50 

Stufe 4 bis 52.000,00 € 110,00 € 125,00 € 15,00 € 13,64 

Stufe 5 bis 65.000,00 € 150,00 € 170,00 € 20,00 € 13,33 

Stufe 6 bis 78.000,00 € 185,00 € 210,00 € 25,00 € 13,51 

Stufe 7 über 78.000,00 € 185,00 € 220,00 € 35,00 € 18,92 

  

Durch die vorgeschlagene Satzungsänderung wird erstmalig seit Errichtung des Be-

treuungsangebots der OGS eine Sozialkomponente durch die Beitragsfreiheit für die 

Einkommensstufe 1 eingeführt. Die Verwaltung weist zudem darauf hin, dass Empfän-

ger von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch – Zweites Buch – (SGB II), Sozialge-

setzbuch – Zwölftes Buch – (SBG XII), dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Wohn-

geld- und Kindergeldzuschlagempfänger von den zusätzlichen Kosten der Mittagsver-

pflegung auf Antrag im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes befreit werden 

können. Zudem wird durch die Einführung einer zusätzlichen Einkommensstufe bis 

78.000,00 Euro der Höchstbeitrag erst ab einem zu berücksichtigenden Jahreseinkom-

men von über 78.000,00 Euro und nicht wie bisher ab einem zu berücksichtigenden 

Jahreseinkommen von über 65.000,00 Euro festgesetzt.  

 

Durch die von der Verwaltung vorgeschlagene Änderung der Satzung könnte der Zu-

schussbedarf von rd. 146.000,00 Euro auf ca. 104.000,00 Euro pro Schuljahr für beide 

Standorte reduziert werden.  

 

Ein Entwurf der Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Erhebung von Eltern-

beiträgen für die Teilnahme von Kindern an der „Offenen Ganztagsschule im Primarbe-

reich“ ab dem 1. August 2023 ist der Vorlage als Anlage beigefügt. Die Veränderungen 

betreffen § 5 Nr. 5 und § 7 der Satzung.    

 

Beratungsverlauf: 

Ausschussmitglied Goertz spricht sich gegen eine Anpassung der Satzung aus. 

 

Ausschussmitglied Coenen beantragt für die SPD-Fraktion, auf die im Satzungsentwurf 

enthaltene Regelung zur jährlichen Erhöhung der Elternbeiträge um jeweils 3 v. H. 

grundsätzlich zu verzichten. 

 

Die Ausschussmitglieder Meisel und Lucht sowie Ausschussvorsitzende Degenhardt 

sprechen sich für die vorgeschlagene Anpassung der Satzung aus. 



Beschluss aus 9. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur 4 von 5 

 

Ausschussvorsitzende Degenhardt lässt über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion 

abstimmen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Auf die im Satzungsentwurf enthaltene Regelung zur jährlichen Erhöhung der Eltern-

beiträge um jeweils 3 v. H. wird verzichtet. 

 

Abstimmungsergebnis: 

3 Ja-Stimme(n), 10 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 

 

Fraktionen / 

fraktionslose Rats-

mitglieder 

Ja-Stimme(n) Gegenstimme(n) Enthaltung(en) 

Bündnis 90/Die Grünen  4  

CDU  2  

SPD 3   

NWG  2  

FDP  2  

CWG    

 

Somit ist der Änderungsantrag der SPD-Fraktion abgelehnt. 

 

Sodann lässt Ausschussvorsitzende Degenhardt über den Vorschlag der Verwaltung 

abstimmen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Erhebung von Elternbeiträgen für 

die Teilnahme von Kindern an der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ wird be-

schlossen.  

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig, 3 Stimmenthaltung(en) 

 

Fraktionen / 

fraktionslose Rats-

mitglieder 

Ja-Stimme(n) Gegenstimme(n) Enthaltung(en) 
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Bündnis 90/Die Grünen 4   

CDU 2   

SPD   3 

NWG 2   

FDP 2   

CWG    

 

 
 

 

 




